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1. Instanz
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2. Instanz

Aktenzeichen L 2 U 18/03
Datum 23.01.2004

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts
Regensburg vom 20.12.2002 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Der 1922 geborene KlÃ¤ger erlitt am 11.01.2002 bei einem Sturz eine Distorsion
des linken Kniegelenks.

Der Durchgangsarzt, der Chirurg Dr. S. , gab am 17.01.2002 an, die
RÃ¶ntgenaufnahme des linken Kniegelenkes zeige bei regelrechter Knochenstruktur
mÃ¤Ã�ige arthrotische VerÃ¤nderungen und eine mÃ¤Ã�ige Retropatellararthrose.
Der Bandapparat sei intakt. Der KlÃ¤ger habe nach dem Unfall weiter gearbeitet
und ihn erstmals am 17.01.2002 wegen anhaltender Schmerzen aufgesucht.
ArbeitsunfÃ¤higkeit bestehe zunÃ¤chst bis 25.01.2002. Die Nachuntersuchung am
21.01.2002 zeigte weiterhin keine Ã¤uÃ�eren Verletzungszeichen, keine
HÃ¤matomverfÃ¤rbung, die Beweglichkeit im Kniegelenk war frei, der Bandapparat
intakt. Der KlÃ¤ger gab Schmerzen an. Am 29.01.2002 erwÃ¤hnte der KlÃ¤ger
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Schmerzen auch im Becken. Das linke Kniegelenk war weiterhin nicht verdickt, es
wurde aber ein diffuser Druckschmerz auch bei leichter BerÃ¼hrung angegeben.
Am 31.01.2002 erklÃ¤rte der Radiologe Dr. P. in Auswertung eines MRT vom
gleichen Tag, es bestehe eine ausgeprÃ¤gte Gonarthrose mit Reizzustand an der
Gelenkkapsel. Posttraumatische LÃ¤sionen lieÃ�en sich nicht eindeutig verifizieren.
Dr. S. Ã¤uÃ�erte nach Untersuchung des KlÃ¤gers am 01.02.2002, da der KlÃ¤ger
sÃ¤mtliche Beschwerden auf ArbeitsunfÃ¤lle zurÃ¼ckfÃ¼hre, seien die alten
RÃ¶ntgenbilder mit ihm besprochen worden. Linksseitig zeige sich eine
ausgeprÃ¤gte Coxarthrose und Spondyloarthrose der WirbelsÃ¤ule. Die Behandlung
sei abgeschlossen. Der KlÃ¤ger sei nicht mehr arbeitsunfÃ¤hig.

Auf Anfrage der Beklagten teilte die Landwirtschaftliche Krankenkasse
Niederbayern/Oberpfalz mit, der KlÃ¤ger sei nicht mit Anspruch auf Krankengeld
versichert.

Mit Bescheid vom 07.03.2002 lehnte die Beklagte die Zahlung des Verletztengeldes
fÃ¼r die Dauer der ersten 21 Tage der ArbeitsunfÃ¤higkeit vom 17.01.2002 bis
01.02.2002 ab.

Der KlÃ¤ger erklÃ¤rte im Widerspruch vom 22.03.2002, er sei von dieser Regelung
sehr enttÃ¤uscht. SchlieÃ�lich habe er Ã¼ber Jahrzehnte BeitrÃ¤ge bezahlt. Er habe
starke Schmerzen im linken Bein und mÃ¼sse sich demnÃ¤chst einer
HÃ¼ftgelenksoperation unterziehen. Die starke AbnÃ¼tzung habe ihre Ursache in
der schweren Arbeit. Auch seien vielleicht die UnfÃ¤lle mitursÃ¤chlich.

Die Beklagte wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 24.07.2002
zurÃ¼ck. Dr. S. habe ArbeitsunfÃ¤higkeit fÃ¼r die Zeit vom 17.01.2002 bis
01.02.2002 bescheinigt. Aufgrund der Satzung der Beklagten bestehe die Regelung,
dass fÃ¼r die ersten 21 Tage der ArbeitsunfÃ¤higkeit kein Verletztengeld gezahlt
werde. Die Knie- und HÃ¼ftgelenksbeschwerden stÃ¼nden nicht in ursÃ¤chlichem
Zusammenhang mit dem Unfallereignis, das nicht geeignet gewesen sei, eine
degenerative VerschleiÃ�verÃ¤nderung der Gelenke zu verursachen. Die Ã¼brigen
UnfÃ¤lle, die der KlÃ¤ger erlitten habe, wÃ¼rden gesondert beurteilt.

Zur BegrÃ¼ndung der Klage hat der KlÃ¤ger vorgetragen, er sei seit dem Unfall
vom 11.01.2002 arbeitsunfÃ¤hig und habe groÃ�e Schmerzen im Knie. Inzwischen
sei festgestellt worden, dass auch das HÃ¼ftgelenk betroffen sei. UrsÃ¤chlich seien
die frÃ¼heren UnfÃ¤lle und die schwere Arbeit im Betonwerk.

Das Sozialgericht Regensburg hat die Klage mit Gerichtsbescheid vom 20.12.2002
abgewiesen. GemÃ¤Ã� Â§ 46 Abs.1 SGB VII werde Verletztengeld vom Tag der
Ã¤rztlichen Feststellung der ArbeitsunfÃ¤higkeit an bezahlt. Nach Abs.2 kÃ¶nne die
Satzung jedoch bestimmen, dass fÃ¼r Unternehmer Verletztengeld lÃ¤ngstens
fÃ¼r die Dauer der ersten 13 Wochen ganz oder teilweise nicht gezahlt werde. Â§
46 Abs.2 SGB VII berÃ¼cksichtigte, dass Unternehmer nicht immer von Anfang an
auf das Verletztengeld angewiesen seien. Oft trÃ¤ten anfangs Ã¼berhaupt keine
Einkommensverluste auf, weil der Betrieb wie bisher weiterlaufe. Dem sollten die
Satzungsbestimmungen Rechnung tragen kÃ¶nnen. Es liege dabei im Ermessen des
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Satzungsgebers, ob er von dieser ErmÃ¤chtigung Gebrauch mache. In Â§ 50 ihrer
Satzung habe die Beklagte im Rahmen des ihr eingerÃ¤umten Ermessensrechts
eine 21-tÃ¤gige Karenzzeit fÃ¼r die in Â§ 46 Abs.2 Satz 1 SGB VII genannten
Versicherten angeordnet. Da keine stationÃ¤re Behandlung im Krankenhaus oder
einer Rehabilitationseinrichtung erfolgt sei, und der KlÃ¤ger auch keinen Anspruch
auf Krankengeld habe, also keine der Ausnahmeregelungen des Â§ 50 gegeben sei,
habe die Beklagte zu Recht die GewÃ¤hrung von Verletztengeld fÃ¼r die ersten 21
Tage der ArbeitsunfÃ¤higkeit abgelehnt.

Hiergegen richtet sich die Berufung vom 05.02.2003, zu deren BegrÃ¼ndung der
KlÃ¤ger geltend macht, er sei noch immer wegen der Unfallfolgen arbeitsunfÃ¤hig.
AuÃ�erdem habe er am 16.07.1990 eine Verletzung am rechten KnÃ¶chel, am
07.11.1991 an WirbelsÃ¤ule und Kopf, am 22.02.2000 am linken Bein, RÃ¼ckgrat,
Schultergelenk, linken Daumen und am 13.12.2000 Verletzungen an HÃ¼fte,
HalswirbelsÃ¤ule, Stirn, am rechten Arm und Auge erlitten. AuÃ�erdem seien
verschiedene UnfÃ¤lle wegen Zeitmangel nicht gemeldet worden. Auch die schwere
Arbeit im Betonwerk habe die Gelenke belastet.

Der KlÃ¤ger stellt den Antrag, den Gerichtsbescheid vom 20.12.2002 aufzuheben
und die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom 07.03.2002 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 24.07.2002 zu verurteilen, ihm vom 17.01.2002 bis
auf weiteres Verletztengeld wegen unfallbedingter ArbeitsunfÃ¤higkeit zu
gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt, die Berufung des KlÃ¤gers gegen den Gerichtsbescheid
vom 20.12.2002 zurÃ¼ckzuweisen.

Zur ErgÃ¤nzung des Tatbestandes wird auf den wesentlichen Inhalt der
beigezogenen Akte der Beklagten sowie der Klage- und Berufungsakten Bezug
genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig, sachlich aber nicht
begrÃ¼ndet.

Von einer weiteren Darstellung der EntscheidungsgrÃ¼nde wird abgesehen, da die
Berufung aus den GrÃ¼nden der angefochtenen Entscheidung als unbegrÃ¼ndet
zurÃ¼ckgewiesen wird (Â§ 153 Abs.2 SGG).

ErgÃ¤nzend ist noch auf die vorliegenden Ã¤rztlichen Unterlagen hinzuweisen.
Bereits am Unfalltag bestanden arthrotische VerÃ¤nderungen des Skeletts,
insbesondere auch eine Retropatellararthrose. Das MRT vom 31.01.2002 zeigte eine
Degeneration Grad 3 im Innenmeniskus und im AuÃ�enmeniskushinterhorn, was
den Radiologen Dr. P. zu der Diagnose einer ausgeprÃ¤gten Gon- arthrose
veranlaÃ�te. Posttraumatische LÃ¤sionen waren zu diesem Zeitpunkt nicht
festzustellen. Anhaltspunkte dafÃ¼r, dass die vom KlÃ¤ger angegebenen
Kniebeschwerden Ã¼ber den 01.02.2002 hinaus auf die am 11.01.2002 erlittene
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Distorsion zurÃ¼ckzufÃ¼hren wÃ¤ren, ergeben sich nicht, insbesondere ist kein
Zusammenhang der Kniegelenksdistorsion mit der Coxarthrose ersichtlich.

Die Kostenentscheidung richtet sich nach Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs.2 Nrn 1 und 2 SGG
liegen nicht vor.

Erstellt am: 13.04.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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